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Ohrfeige für Lehrer?

Das Bundesgericht hat festgestellt, dass
die zwei Stösse, die ein als Hilfsleiter in
einem Schullager engagierter Psychologe
einem 16jährigen Schüler versetzt hatte,
als Tätlichkeit zu werten sind. Den
Einwand, es gäbe ein gewohnheitsrechtliches
Züchtigungsrecht, lässt der neue, bisherige

Praxis ändernde Entscheid nicht mehr
gelten. Ob das Bundesgericht ein
Züchtigungsrecht, wie es da und dort noch in
Schulgesetzen statuiert ist, schützen
würde, bleibt offen.

Wer ein Kind körperlich züchtigt, verletzt
die Menschenwürde des B(G)etroft'enen.
Warum sollte in diesem Punkte ein Kind
anders behandelt werden als ein Erwachsener?

Nicht nur die Schädigung des
Körpers oder der Gesundheit (Körperverletzung),

sondern auch die Verletzung der
körperlichen Integrität (Tätlichkeit) können
strafrechtliche Folgen haben. Weil es um
die Würde des Menschen (das erste
Menschenrecht) geht, darf es, meine ich, weder
auf der Seite des Opfers, in diesem Fall des
Kindes, Ausnahmen, noch auf der Seite der
Täter Privilegien, etwa für Erzieher, geben.
Mit diesem Entscheid des Bundesgerichtes
bin ich also zufrieden.

Was mir zu denken gab, war seine
Aufnahme in der Öffentlichkeit. «Ohrfeige für
Lehrer» und «Bundesgericht verpasst Lehrern

eine Ohrfeige» titelte der «Blick»
(3. Mai 1991). Dass es sich im konkreten
Fall nicht um einen Lehrer handelte,
spielte da gar keine Rolle. Dass viele Lehrer

und Lehrerinnen auf die «gesunde
Ohrfeige» schon lange verzichtet haben, hat
das Bild vom prügelnden Lehrer noch
nicht zum Verschwinden gebracht...

Leza M. Uffer
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